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Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Staatsangehörigkeitsrecht (StAR-VwV) vom  
13. Dezember 2000 
 
Bezug:  a) RdErl. vom 01.02.2001 - 44.1-120.104/67 
 b) RdErl. vom 18.03.2003 - 44.11-120.130/25 VS-NfD 
 

Die mit dem Bezugserlass zu a) bekannt gegebenen ergänzenden Bestimmungen zur Durchführung 
der StAR-VwV des Bundes werden zu Nr. 2.5 wie folgt neu gefasst:  

 

„2.5  Zu Nr. 8.1.2.5 StAR-VwV (Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung; Loyalitätserklärung)  

Das Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung und die 
Loyalitätserklärung sind entsprechend den Vorgaben unter Nr. 85.1.1.1 
grundsätzlich im Anschluss an die Belehrung über die Bedeutung des 
Bekenntnisses und der Erklärung schriftlich oder zur Niederschrift abzugeben. 

Hat der Einbürgerungsbewerber bei der Einbürgerung voraussichtlich das 16. 
Lebensjahr vollendet, ist durch eine Anfrage beim Niedersächsischen Landesamt 
für Verfassungsschutz (Verfassungsschutzbehörde) zu klären, ob Anhaltspunkte 
für eine verfassungsfeindliche oder extremistische Betätigung im Sinne von § 86 
Nr. 2 AuslG vorliegen. Für die Anfrage ist der amtlich eingeführte Vordruck zu 
verwenden. Liegen bereits Hinweise vor, die auf ein mögliches 
einbürgerungsschädliches Verhalten hindeuten, sind diese ergänzend 
mitzuteilen. 

Hat die Verfassungsschutzbehörde Bedenken geltend gemacht, so ist sie über 
den Ausgang des Einbürgerungsverfahrens zu unterrichten.“ 

 

Die Regelung ist ab sofort anzuwenden. Der Bezugerlass zu b) ist damit gegenstandlos. 

Im Auftrage 

 

Gutzmer 


